
 Direktion für Bildung und Kultur 
Amt für gemeindliche Schulen 
 
Schulaufsicht 

 

Gemeindliche Schulen - Schultypen, Schularten 
 
a) Primarstufe (1.-6. Klasse) 
Für die Primarstufe in den gemeindlichen Schulen ergeben sich folgende Möglichkeiten,  

die Deklaration der Schultypen im Kopf des Zeugnisses vorzunehmen: 

 

Zeugniskopf Regelschule Primarstufe: 

 

Reguläre Beschulung 

Schülerinnen und Schüler sind grundsätzlich «regulär» geschult. Im Zeugniskopf ist bei diesen Schülerinnen und 

Schülern nichts speziell vermerkt.  

 

 

 

 

 

 

 

Vorübergehende Lernzielanpassungen in einem oder mehreren Fächern sind als zeitlich befristete Massnahme in 

folgenden Situationen möglich: 

 als Folge besonderer Ereignisse; 

 bei Schülerinnen und Schülern mit ungenügenden Deutschkenntnissen; 

 wegen fehlendem Fremdsprachenunterricht vor der Wohnsitznahme im Kanton Zug; 

 bei Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen im Lernen, die Lernzielanpassungen notwendig machen, 

und gestützt auf die Stellungnahme des Schulpsychologischen Dienstes.  

Sofern keine Lernbehinderung vorliegt, dürfen überdauernde Lernzielanpassungen, mit Ausnahme bei Vorliegen ei-

ner Lese-Rechtschreib-Störung, in maximal zwei Fächern vorgenommen werden. 

 
Zeugniskopf bei Massnahmen der Besonderen Förderung auf der Primarstufe: 

 

Kleinklasse: 

Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf können - aufgrund eines Entscheids der Rektorin, des 

Rektors - in einer Kleinklasse separativ geschult werden. Mehrheitlich betrifft dies Schülerinnen und Schüler mit 

überdauernden Lernzielanpassungen aufgrund einer Lernbehinderung. Die Schülerinnen und Schüler werden von  

einer schulischen Heilpädagogin bzw. einem schulischen Heilpädagogen unterstützt.  

Im Zeugniskopf wird «Kleinkasse» angekreuzt.  

 

 

 

 

 

 

 

Integrative Schulung:  

Die Schulung von Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf und vorwiegend überdauernden Lern-

zielanpassungen in mehreren Fächern, Fachbereichen (mehrheitlich aufgrund einer Lernbehinderung) - basierend auf 

einen Entscheid der Rektorin, des Rektors - erfolgt in der regulären Klasse. Die Schülerinnen und Schüler werden 

zusätzlich durch eine schulische Heilpädagogin bzw. schulischen Heilpädagogen unterstützt.  

Im Zeugniskopf wird «Integrative Schulung» angekreuzt. 
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b) Sekundarstufe I (1.-3. Klasse) 
Für die Sekundarstufe I in den gemeindlichen Schulen ergeben sich folgende Möglichkeiten,  

die Deklaration der Schularten im Kopf des Zeugnisses vorzunehmen: 

 

Zeugniskopf Sekundarstufe I: 

 

Im Zeugniskopf der Sekundarstufe I sind die drei Schularten Sekundarschule, Realschule, Werkschule ausgewiesen. 

Die Schulart, welche die Schülerin, der Schüler belegt, ist auf dem Zeugnis angekreuzt.  

 

Sekundarschule: 

Die Sekundarschule ist eine Schulart der Sekundarstufe I - Zyklus 3. Sie umfasst drei obligatorische Schuljahre  

(1. bis 3. Klasse) und bildet mit der Realschule die kooperative Oberstufe. Die Sekundarschule vertieft bzw. erweitert 

die Allgemeinbildung und vermittelt eine umfassende Bildung in sprachlicher, mathematisch-naturwissenschaftlicher 

und musischer Richtung. Sie verlangt bewegliches Denken, selbstständiges Arbeiten und gutes Abstraktionsvermö-

gen. Schülerinnen und Schüler erreichen die Kompetenzstufen des Lehrplans, die zum Auftrag des Zyklus gehören, 

sicher. Der Abschluss der Sekundarschule bildet die Grundlage für eine Berufslehre und weiterführende Schulen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realschule: 

Die Realschule ist eine Schulart der Sekundarstufe I - Zyklus 3. Sie umfasst drei obligatorische Schuljahre (1. bis 3. 

Klasse) und bildet mit der Sekundarschule die kooperative Oberstufe. Die Realschule vertieft bzw. erweitert die All-

gemeinbildung und verbindet die Theorie im Unterricht mit der Praxis im Alltag. Sie erweitert die Lerninhalte der Pri-

marschule, indem sie gezielt von den erworbenen Kenntnissen sowie den Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler 

ausgeht. Schülerinnen und Schüler erreichen die Kompetenzstufen des Lehrplans, die als Grundanspruch gekenn-

zeichnet sind und teilweise auch Kompetenzstufen, die zum Auftrag des Zyklus gehören. Der Abschluss der Real-

schule bildet die Grundlage für eine Berufslehre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeugniskopf bei Massnahmen der Besonderen Förderung auf der Sekundarstufe I: 

 

Werkschule: 

Die Schulung von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf und vorwiegend überdauernden Lern-

zielanpassungen in mehreren Fächern, Fachbereichen erfolgt in der Werkschule. Die Werkschule (separativ in einer 

Werkschulklasse oder integrativ in einer Realschulklasse) ist für lernbehinderte Jugendliche bestimmt. Schülerinnen 

und Schüler sollen die Kompetenzstufen des Lehrplans erreichen, die als Grundanspruch gekennzeichnet sind,  

teilweise mit Unterstützung. Die Werkschule fördert die praktischen Anlagen. Durch die besondere Förderung werden 

den Lerndefiziten, Lernschwächen und Entwicklungsrückständen entsprochen, das Selbstvertrauen wird gestärkt und 

die Selbstständigkeit aufgebaut. Der Abschluss der Werkschule bildet die Basis für die Grundausbildung mit Attest.  

In Einzelfällen ist auch eine Berufslehre möglich. 

Auf dem Zeugnis ist die Schulungsform (separativ oder integrativ) nicht ersichtlich. 
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